
 
 

Einführung einer wählbaren Leistungsart ab 1. Januar 2027 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stiftungsrat der Pensionskasse Novartis 1 hat beschlossen, per 1. Januar 2027 eine neue 
Leistungsart einzuführen, um Ihre Altersleistungen noch besser an Ihre individuellen 
Bedürfnisse anzupassen.  
 

Altersrente mit Kapitalschutz 
 
Die neue Altersrente mit Kapitalschutz bietet Ihnen bei der Pensionierung eine zusätzliche 
Wahlmöglichkeit: Verstirbt ein Altersrentner oder eine Altersrentnerin in den ersten 10 Jahren 
nach Rentenbeginn, wird der zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Teil des Altersguthabens 
an die begünstigten Personen ausbezahlt. Diese neue Leistungsart verbindet somit eine 
regelmässige Altersrente mit einem zusätzlichen Schutz für Hinterbliebene. 
 
Die neue Leistungsart kann von allen Versicherten, die ab dem 1. Februar 2027 neu in Pension 
(Altersrente) gehen, freiwillig gewählt werden. Die Finanzierung erfolgt über einen tieferen 
Umwandlungssatz. Die geltenden Umwandlungssätze finden Sie nachfolgend. 
 

Pensionierung im Alter Umwandlungssatz der 
Altersrente ohne zusätzliche 
Altersrente mit Kapitalschutz 

Umwandlungssatz der 
Altersrente mit zusätzlicher 
Altersrente mit Kapitalschutz 

60 4.36% 4.27% 
61 4.48% 4.37% 
62 4.60% 4.47% 
63 4.72% 4.58% 
64 4.85% 4.70% 
65 5.00% 4.82% 

 
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Pensionskassen Novartis. 
 



Kontakt und Rückfragen 
 
Bei Fragen zur neuen Leistungsart stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder via E-Mail zur 
Verfügung:  

 
o Telefon: +41 61 324 24 20 
o E-Mail: pk.novartis@novartis.com 
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